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Herrn 
Präsidenten des NÖ Landtages 
Mag. Karl Wilfing 
 

St. Pölten, am 8. Juni 2020    

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Zur Anfrage der Abgeordneten Mag.a Moser, MSc betreffend „Vorgehen bei und 

Schutz vor COVID-19 Erkrankungen in NÖ Pflege- und Betreuungszentren“, 

eingebracht am 28. April 2020, Ltg. 1074/A-5/223-2020, darf ich Folgendes mitteilen: 

 

Die Beantwortung einer Anfrage durch ein Regierungsmitglied ist durch die 

NÖ Landesverfassung, die Geschäftsordnung des Landtages von NÖ sowie der 

Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung vorgegeben. Diese Bestimmungen sind 

jedenfalls einzuhalten.  

Auf Basis dieser gegebenen gesetzlichen Grundlagen darf ich daher im Rahmen  

meiner Zuständigkeit wie folgt Stellung nehmen: 

 

Für die getroffenen Maßnahmen in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren liegen 

abgestimmte Vorgaben und Empfehlungen von Seiten der Gruppe Gesundheit und 

Soziales bzw. der NÖ Landesgesundheitsagentur vor. 

Alle Empfehlungen und Vorgaben wurden auch den privaten Trägern zur Verfügung 

gestellt. Ein Krisenhandbuch COVID-19 mit den angeführten Empfehlungen wurde 

ebenso den privaten Trägern zur Verfügung gestellt. 

 

Bei Neuaufnahmen in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren werden an den ersten 

fünf Tagen Temperaturkontrollen durchgeführt. Weitere Maßnahmen werden aktuell 

keine durchgeführt (beispielsweise Isolationsmaßnahmen oder Testungen).  
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Ausnahme: Bei Covid-19-Symptomen erfolgt eine Isolation für fünf Tage und am 

fünften Tag erfolgt ein PCR-Test. Ist dieser PCR-Test negativ, werden die 

Isolationsmaßnahmen sofort aufgehoben. 

Diese Isolationsmaßnahmen werden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie mit 

bestehenden Vorgaben von Experten begründet.  

Bei einer Übersiedelung von einem Heim in ein anderes Heim werden keine 

Maßnahmen durchgeführt.  

Quarantänemaßnahmen bei dementen BewohnerInnen werden sehr sensibel 

gehandhabt und in diesen Situationen wird mittels 1:1 Betreuung für die Sicherheit 

aller BewohnerInnen gesorgt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christiane Teschl-Hofmeister e. h.  

Landesrätin  


